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Unfälle mit Flurförderzeugen 2008

12.267 Arbeitsunfälle 

mit Gabelstaplern 

416 Neue Unfallrenten

14 Tödliche Unfälle
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RECHTSGRUNDLAGEN
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Voraussetzungen zum Fahren

eines Gabelstaplers

ÅBGV D 27  § 7:

Der Unternehmer darf mit dem selbständigen 

Steuern von Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder 

Fahrerstand Personen nur beauftragen, die ...

Åmindestens 18 Jahre alt sind

Åfür diese Tätigkeit geeignet

Åausgebildet

Åihre Befähigung nachgewiesen haben

Åund schriftlich beauftragt sind
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Befähigung - Beauftragung

Befähigung

Frau / Herr ....................

hat eine Ausbildung zum 

Gabelstaplerfahrer erfolgreich 

abgeschlossen.

Grundlage dieser 

Ausbildung war die 

BGG 925.

..................................................
(Ausbildungsinhalte siehe Rückseite)
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PHYSIKALISCHE 

GRUNDLAGEN
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Tragfähigkeit (1)

Die Lastverhältnisse am Gabelstapler können 

am einfachsten anhand einer Wippe erklärt 

werden:

ÅDie Wippe ist im Gleichgewicht,

wenn auf beiden Seiten der

Drehachse Last und Lastarm

gleichgroß sind

ÅWenn auf einer Seite der Lastarm

vergrößert wird, muss die Last auf

dieser Seite verkleinert werden

um das Gleichgewicht beizubehalten

Quelle: 

BGI 545
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Tragfähigkeit (2)

ÅDie Drehachse des Gabelstaplers 

ist die Achse der Vorderräder. 

An ihr wirken einerseits der 

Schwerpunkt des Gabelstaplers 

und andererseits der Schwerpunkt 

der Last mit ihren jeweiligen 

Abständen.

ÅDie Last muss immer so aufge-

nommen werden, dass der 

Abstand des Schwerpunktes der 

Last so nahe wie möglich an der 

Vorderachse liegt, d.h. die Last 

muss am Gabelrücken anliegen.

Quelle: 

BGI 545
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Tragfähigkeit (3)

Kann ein Gabelstapler mit einer Tragfähigkeit von 

1.500 kg eine Kiste von 1.300 kg aufnehmen?

ÅWird die Kiste von der Längsseite 

unterfahren, beträgt der 

Lastschwerpunktabstand 500 mm. 

ĔDie Last wird sicher aufgenommen

ÅWird die Kiste von der Breitseite 

unterfahren, beträgt der

Lastschwerpunktabstand 800 mm.

ĔDer Gabelstapler ist überladen!

Die Tragfähigkeit ändert sich 

mit dem Abstand des Schwerpunktes 

der Last vom Gabelrücken.
Quelle: 

BGI 545
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Tragfähigkeit (3a)

C D
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Standsicherheit (1)

Gabelstapler bis 10 t Tragfähigkeit

ÅDer Schwerpunkt     eines leeren 

oder beladenen Gabelstaplers 

liegt innerhalb des Kippkanten-

Dreiecks

ÅOhne Last:

der Abstand zur seitlichen 

Kippkante ist gering

ÅMit Last:

der Abstand zur seitlichen 

Kippkante wird größer

ĔBei Kurvenfahrt kippt ein unbeladener

Gabelstapler schneller als ein 

beladener!

Ohne 

Last

Mit 

Last

V

Quelle: 

BGI 545
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Standsicherheit (2)

Bei Kurvenfahrten wirkt die Fliehkraft 

der Kurvenrichtung entgegen!

ÅFahrt mit angehobener Last:

Ĕder Gesamtschwerpunkt wandert 

nach oben

Ĕdie aus Gewichts- und Fliehkraft 

resultierende Kraft FR wird größer

èdie Kippgefahr des Gabelstaplers 

wird vergrößert

Den Gabelstapler nur verfahren, wenn sich 

die Last in bodenfreier Stellung befindet 

(ca. 20 cm über dem Boden)!

Links-

kurve

FR

Quelle: 

BGM
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FAHRREGELN



Unterweisungshilfe: Transporte mit Flurförderzeugen 23.04.2010

Fahrregeln (1)

ÅTragfähigkeitsdiagramm beachten

ÅLast immer an den Gabelrücken 

legen und in niedrigster Stellung 

verfahren

ÅHubmast nach hinten neigen

ÅLast mit hochgestelltem 

Lastaufnahmemittel

nur zum Auf- und Absetzen verfahren

ÅHubmast erst über der Stapelfläche

nach vorne neigen

ÅLast in bodenfreier Stellung verfahren

(ca. 20 cm über dem Boden)
Quelle: 

BGI 545
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Fahrregeln (2)

ÅAuf freie Sicht auf die Fahrbahn 

achten, gegebenenfalls rückwärts 

fahren

ÅGeschwindigkeit den

Umgebungsverhältnissen anpassen

ÅLast an Steigungen oder Gefällen

immer bergseitig führen

ÅKurven mit mäßiger Geschwindigkeit

und möglichst großem Radius

durchfahren

Quelle: 

BGI 545



Unterweisungshilfe: Transporte mit Flurförderzeugen 23.04.2010

Abstellen von Gabelstaplern

ÅVerkehrswege und Notausgänge

freihalten

ÅGabeln auf den Boden absenken

ÅHubmast nach vorne neigen,

sodass die Ketten entlastet sind

ÅAntrieb stillsetzen

ÅFeststellbremse anziehen, 

gegebenen-

falls zusätzlich gegen Wegrollen 

sichern

ÅGegen unbefugte Benutzung sichern 

(z.B. Zündschlüssel abziehen)
Quelle: 

BGI 545
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Fahrregeln (Zusammenfassung)

Quelle: 

BGI 545
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Hochfahren von Personen (1)

Nur mit einer Arbeitsbühne zulässig, 

die folgende Punkte erfüllt:

ÅFormschlüssige Sicherung gegen 

Abrutschen

Å3-teiliges Geländer

ÅSchutzgitter in Richtung Hubmast

ÅNur nach innen zu öffnende Tür 

Gabelstapler:

ÅTragfähigkeit:

mindestens das 5-fache des Gewichts 

der Arbeitsbühne plus Zuladung und 

Personen
Quelle: 

BGI 545
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Hochfahren von Personen (2)

Gabelstaplerfahrer:

ÅFahrer darf den Gabelstapler 

nicht verlassen

ÅVerständigungsmöglichkeit 

zwischen Fahrer und Person 

i. d. Arbeitsbühne muss 

gegeben sein

ÅIn angehobener Stellung ist 

nur das Feinpositionieren 

zulässig

Quelle: 

BGI 545
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Arten von Fahrerrückhalteeinrichtungen

ÅGeschlossene Fahrerkabine

ÅTür- oder Sitzbügel

ÅBeckengurt

Fahrerrückhalteeinrichtungen 

müssen benutzt werden!

Quelle: 

BGI 545
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ARBEITSTÄGLICHE

PRÜFUNG
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Arbeitstägliche Sichtprüfung

Der Gabelstapler ist 

einsatzbereit wenn:

ÅGabelzinken keine erkennbaren 

Schäden aufweisen

ÅReifen nicht schadhaft sind

ÅFahrerschutzdach ohne 

erkennbare Schäden ist

ÅHydraulik keine erkennbaren 

Leckagen aufweist

ÅFahrerrückhalteeinrichtung 

funktionsfähig ist

Åé
Quelle: 

BGI 545



Unterweisungshilfe: Transporte mit Flurförderzeugen 23.04.2010

Arbeitstägliche Funktionsprüfung

Der Gabelstapler ist 

einsatzbereit wenn:

ÅBetriebs- und Feststellbremse, 

sowie Warneinrichtungen 

funktionieren

ÅHydraulik für das Bewegen des 

Hubgerüstes, (Senken, Neigen, 

Anbaugeräte) in Ordnung ist

ÅLenkung kein Spiel aufweist 

(max. zwei Finger breit)

Åevtl. vorhandene Beleuchtung 

funktioniert

ÅéQuelle: 

BGI 545
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EINSATZ IM ÖFFENTLICHEN 

VERKEHRSRAUM
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Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum (1)

Die StVZO fordert:

ÅBeleuchtung

ÅWarnblinker

ÅWarndreieck, Warnweste

ÅUnterlegkeil

ÅGabelzinkenschutz

Der Fahrer muss über 

einen amtlichen 

Führerschein verfügen!

Quelle: 

BGI 545
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Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum (2)

*) Sofern die Fahrerlaubnis vor dem 01.01.1989 erteilt wurde

Quelle: 

BGI 545


